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I. Bankenaufsicht/Risikomanagement 

1. Europäische Bankenrichtlinie: Kommission 

konsultiert neue Vorschläge 

Die Europäische Kommission hat im Februar 2010 ein 

Konsultationspapier zu weiteren Anpassungen der EU-

Banken- und Kapitaladäquanzrichtlinie (CRD IV) veröf-

fentlicht. Die Vorschläge basieren im Wesentlichen auf 

den parallel konsultierten Empfehlungen des Baseler 

Ausschusses für Bankenaufsicht (Basel III) vom Dezem-

ber 2009. Neben schärferen Anforderungen an das auf-

sichtliche Eigenkapital und das Liquiditätsrisikomanage-

ment sollen unter anderem eine Verschuldungskennziffer 

(Leverage Ratio) und Maßnahmen zur Begrenzung mög-

licher prozyklischer Wirkungen des bankaufsichtlichen 

Regelwerks eingeführt werden. Zudem schlägt die 

Kommission vor, Großkredite künftig im Verhältnis allein 

zum Kernkapital zu begrenzen und die Eigenmittelanfor-

derungen an das Kontrahentenausfallrisiko deutlich an-

zuheben. Die Konsultationsfrist endete am 16. April 

2010. In unserer mit dem Zentralen Kreditausschuss 

(ZKA) abgegebenen Stellungnahme warnen wir davor, 

das regulatorische Korsett zu eng zu schnüren. Die Ku-

mulation der vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen würde 

die Möglichkeiten der Banken zur Kreditgewährung dra-

matisch einschränken. Neben materiellen Änderungen 

einzelner Regelungsinhalte fordern wir ein sequenzielles 

Inkrafttreten der Maßnahmenpakete und ausreichende 

Bestandsschutzregelungen, insbesondere für das ban-

kaufsichtliche Eigenkapital. Die Kommission wird ihren 

offiziellen Vorschlag voraussichtlich Ende 2010 vorlegen.  

Juni 2010 
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2. Betrugsbekämpfung: VÖB-Leitfaden und Entwurf 

eines BaFin-Rundschreibens 

VÖB-Leitfaden 

Für die Kreditwirtschaft hat die Prävention und Bekämp-

fung von betrügerischen Handlungen und Wirtschafts-

kriminalität in den vergangenen Jahren erheblich an Be-

deutung gewonnen. Neben den materiellen Schäden aus 

betrügerischen Handlungen drohen Kreditinstituten auch 

Reputationsverluste und negative Auswirkungen auf die 

Moral der Mitarbeiter. Seit 2008 gelten die neuen gesetz-

lichen Anforderungen des Geldwäschebekämpfungser-

gänzungsgesetzes (GwBekErgG); weitere bankaufsicht-

liche Konkretisierungen zur Prävention betrügerischer 

Handlungen sind zu erwarten. Dies veranlasst die Kredit-

institute, ihre Strategien und Maßnahmen zur Prävention 

und Bekämpfung von Betrug und Wirtschaftskriminalität 

zu überdenken und neu zu organisieren. 

Mit unserem Leitfaden Prävention und Bekämpfung von 

betrügerischen Handlungen/Wirtschaftskriminalität möch-

ten wir einen Beitrag zur aktuellen Diskussion leisten. 

Der Leitfaden wurde in Zusammenarbeit mit Experten 

aus unseren Mitgliedsinstituten erstellt. Themenschwer-

punkte sind die Qualität der institutsspezifischen Gefähr-

dungsanalyse, die daraus abzuleitenden Sicherungs-

maßnahmen und die Abbildung der spezifischen Be-

trugsrisiken im Risikomanagement. Welche Präventions- 

und Bekämpfungsmaßnahmen Banken ergreifen, hängt 

von einer Vielzahl von Faktoren ab, unter anderem von 

der Struktur und dem Komplexitätsgrad der Geschäfte 

sowie der Gefährdungssituation. Die Entscheidung liegt 

letztendlich in der Verantwortung der einzelnen Institute. 

Der Leitfaden kann den mit der Prävention und Bekämp-

fung betrügerischer Handlungen und der Wirtschaftskri-

minalität befassten Mitarbeitern in den Instituten als theo-

retisch fundierte Arbeitshilfe dienen. 

�
Entwurf eines BaFin-Rundschreibens 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-

Fin) hat aufgrund der durch das GwBekErgG geschaffe-

nen neuen Rechtslage im April 2010 den ersten Entwurf 

eines Rundschreibens zu Anforderungen an die Verhin-

derung betrügerischer Handlungen zu Lasten der Institu-

te und Kapitalanlagegesellschaften vorgelegt. Im Fokus 

des Entwurfs stehen Vorgaben für Kreditinstitute hin-

sichtlich der Aufstellung interner Grundsätze und Schaf-

fung angemessener Kontroll- und Sicherungssysteme 

zur Prävention und Bekämpfung betrügerischer Hand-

lungen. Folgende kritische Aspekte sind hervorzuheben: 

Die BaFin will Insolvenz- und Steuerstraftaten in den 

Anwendungsbereich einbeziehen und dadurch den Um-

fang der Präventionsaufgaben sachlich ungerechtfertigt 

ausweiten. Die Geschäftsleitung soll eine zentrale Stelle 

im Institut bestimmen, die alle Maßnahmen zur Verhinde-

rung von betrügerischen Handlungen koordiniert und für 

ein Gesamtkonzept sorgt. Zudem sollen die Institute ex-

terne Berater bei der Erstellung der Gefährdungsanalyse 

hinzuziehen. Der Entwurf enthält außerdem unbestimmte 

Begrifflichkeiten wie „Risk-Mapping“ oder „Management 

Override“ im Zusammenhang mit den zu implementie-

renden Sicherungsmaßnahmen. Schließlich gehen die 

Anforderungen bei mitarbeiterbezogenen Kontrollmaß-

nahmen („Know your colleague“) sehr weit, ebenso wie 

das Erfordernis, Kundenstammdaten mit so genannten 

Schurkenlisten, die datenschutzrechtlich bedenklich sein 

könnten, abzugleichen. Am 31. Mai 2010 wurden die 

kreditwirtschaftlichen Verbände im Bundesministerium 

der Finanzen (BMF) zu dem Entwurf angehört. Das end-

gültige Rundschreiben wird im Anschluss veröffentlicht.  

3. Abstimmung über Europäische Aufsichtsstruktur 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) im 

Europäischen Parlament hat am 10. Mai 2010 über das 

Paket zur Restrukturierung der Europäischen Finanzauf-

sicht abgestimmt. Die Abgeordneten haben eindeutig 

zugunsten einer gestärkten Europäischen Aufsicht mit 

weitreichenden Kompetenzen gestimmt. Damit sind die 

Positionen des Rates und Parlamentes weiter voneinan-

der entfernt denn je. Die Abgeordneten befürworten eine 

direkte Aufsicht von systemisch wichtigen, grenzüber-

schreitenden Finanzinstituten durch die Europäische 

Bankaufsichtsbehörde. Weiterhin soll der neu einzurich-

tende Ausschuss für Systemrisiken (European Systemic 

Risk Board – ESRB) die Befugnis zur Feststellung einer 

Finanzkrise erhalten. Außerdem soll er durch eine Aus-

wahl von Indikatoren eine Risikobewertung der grenz-

überschreitenden Finanzinstitute vornehmen, welche 

nach einem Ampelsystem gestaltet sein soll. Zusammen 

mit der Europäischen Aufsichtsbehörde kann der ESRB 

die Finanzinstitute einem Stresstest unterziehen. 

Neben dem Recht der Europäischen Aufsichtsbehörden, 

die Finanzinstitute in speziellen Fällen direkt anzuweisen 

und verbindliche technische Standards zu erlassen, 

wünscht sich der ECON-Ausschuss die Einrichtung eines 
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Europäischen Stabilisierungsfonds für die Stützung not-

leidender Instituten. Auch die Einlagensicherung soll zu-

künftig durch einen europäischen Fonds erfolgen. Das 

Europäische Parlament will am 15. Juni 2010 darüber 

abstimmen. Der Europäische Rat und das Parlament 

verhandeln nun über einen Kompromiss, damit die neue 

Aufsichtsstruktur ab 2011 angewandt werden kann. 

4. Grenzüberschreitendes Krisenmanagement auf 

EU-Ebene 

Am 26. Mai 2010 hat die Europäische Kommission eine 

Kommunikation zu Banken-Abwicklungs-Fonds (Bank 

Resolution Funds) veröffentlicht. Der Fonds betrifft die 

Finanzierung von Maßnahmen für Kreditinstitute, die sich 

bereits in einer Krise befinden. Die Kommission hält  

einen pan-europäischen Fonds grundsätzlich für sinnvoll. 

Kurzfristiges Ziel ist es aber, nationale Fonds einzurich-

ten, die in einem harmonisierten EU-Netzwerk zusam-

menarbeiten. Der Fonds soll durch eine Ex-ante-Abgabe 

von Banken finanziert werden, deren Höhe vom Risiko 

abhinge. Im Übrigen plant die Europäische Kommission 

einheitliche Schwellenwerte. Die Aufsichtsbehörden sol-

len erweiterte Eingriffsbefugnisse erhalten und bei-

spielsweise von Kreditinstituten die Erstellung von Ab-

wicklungsplänen verlangen können. Ferner ist insbeson-

dere die Regelung von Vermögens- und Eigentumsüber-

tragungen, Überbrückungsbanken sowie Suspendierung 

von Close-out-Rechten vorgesehen. Ein weiterer Aspekt 

betrifft die Restrukturierung bezüglich Gläubigerforde-

rungen (Creditor Haircut) oder Umwandlung von Forde-

rungen in Gesellschaftsanteile (Formen von so genann-

ter Debt to Equity Conversion), was insbesondere auch 

auf internationaler Ebene diskutiert wird. Im Juni 2010 

wird die Europäische Kommission eine Kommunikation 

zum Krisenmanagement vorlegen. Legislativvorschläge 

sind für Frühjahr 2011 geplant. 

5. Leverage Ratio 

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat in seinem 

Konsultationspapier zur Stärkung der Widerstandsfähig-

keit des Bankensektors vom Dezember 2009 die Forde-

rungen der G20 aufgegriffen und die Einführung einer 

Leverage Ratio zur Konsultation gestellt. Auch die Euro-

päische Kommission hat im Februar 2010 in einem Ar-

beitspapier die Einführung dieser Kennziffer vorgeschla-

gen. Bei der Bestimmung der Leverage Ratio wird eine 

nach bankaufsichtlichen Vorgaben ermittelte Eigenkapi-

talgröße den nach bilanziellen Vorgaben ermittelten bi-

lanziellen und außerbilanziellen Geschäften gegenüber-

gestellt. Der Risikogehalt einer Position ist für die Bele-

gung des Kapitals unerheblich.  

Wir lehnen die Leverage Ratio konzeptionell ab. Die feh-

lende Risikosensitivität der Kennziffer benachteiligt risi-

koarme Geschäfte massiv und greift in die Geschäftspoli-

tik der Institute ein. Erheblich benachteiligt sind neben 

den Landesbanken in ihren Aktivitäten als Girozentralen 

auch die Pfandbrief- und Förderbanken. Zudem sehen 

wir die Aussagefähigkeit der Leverage Ratio aufgrund 

der Vielzahl an Divergenzen zwischen den Rechnungs-

legungssystemen sehr kritisch. Ferner lassen sich zwi-

schen den zur Konsultation gestellten bankaufsichtlichen 

Maßnahmen erhebliche Wechselwirkungen feststellen, 

so auch zwischen der Liquidity Coverage Ratio und der 

Leverage Ratio. Diese reduzieren ungewollt die Kredit-

vergabemöglichkeiten. 

Wir plädieren dafür, die Leverage Ratio allenfalls als  

Element des aufsichtlichen Überprüfungsprozesses 

(Säule 2) zu verankern. Eine Offenlegung dieser Kennzif-

fer lehnen wir ab. Stattdessen sollte es bei den nationa-

len Aufsichtsbehörden liegen, die Kennziffer zu bewer-

ten. Bei Überschreiten der definierten Schwellen könnte 

die Aufsicht mit dem Institut in Dialog treten und, sofern 

dies die tatsächliche Risikosituation erforderte, geeignete 

Maßnahmen treffen. 

6. Erweiterte bankaufsichtliche Offenlegungsanforde-

rungen: ergänzte VÖB-Anwendungsbeispiele 

Im Zuge der nationalen Umsetzung der Offenlegungs-

pflichten zu Verbriefungstransaktionen hat das Bundes-

ministerium der Finanzen (BMF) im Dezember 2009 den 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der geänderten 

Bankenrichtlinie und der geänderten Kapitaladäquanz-

richtlinie veröffentlicht. Der Baseler Ausschuss für Ban-

kenaufsicht (BCBS) und die Europäische Kommission 

hatten die Offenlegungspflichten im Januar und März 

2009 vorgelegt. Damit setzt das BMF die Vorgaben des 

Baseler Ausschusses und der Europäischen Kommission 

zu den qualitativen und quantitativen Offenlegungspflich-

ten zu bestehenden und geplanten Verbriefungstransak-

tionen weitgehend eins-zu-eins um.  
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Wir haben die Offenlegungspflichten in unseren Gremien 

analysiert und Anwendungsbeispiele mit Vorschlägen zur 

konkreten Ausgestaltung der quantitativen Angabepflich-

ten zu Verbriefungstransaktionen erarbeitet. Mit diesen 

Anwendungsbeispielen wollen wir der deutschen Kredit-

wirtschaft nicht nur eine Hilfestellung bei der praktischen 

Umsetzung der Anforderungen bieten, sondern auch zur 

Verbesserung und Vereinheitlichung der bankaufsichtli-

chen Offenlegungsanforderungen beitragen. Unsere er-

weiterten Anwendungsbeispiele werden wir der Banken-

aufsicht demnächst vorstellen. 

II. Verbraucher 

1. Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes 

Die Bundesregierung hat Anfang Mai 2010 einen Dis-

kussionsentwurf für ein Gesetz zur Stärkung des Anle-

gerschutzes und Verbesserung der Funktionsfähigkeit 

des Kapitalmarktes veröffentlicht. Mit einem Regierungs-

entwurf ist noch vor der Sommerpause zu rechnen. Der 

Diskussionsentwurf enthält Änderungen in nahezu allen 

kapitalmarktrechtlichen Gesetzen. Schwerpunkte sind 

Änderungen im Wertpapierhandelsgesetz und im In-

vestmentgesetz. Im Wertpapierhandelsgesetz und im 

Kreditwesengesetz schlägt die Bundesregierung Ände-

rungen vor, die Anbieter von Produkten des Grauen Ka-

pitalmarktes der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterwerfen. Unge-

deckte Leerverkäufe in Aktien sollen verboten, gedeckte 

Leerverkäufe mit Mitteilungen und Veröffentlichungs-

pflichten versehen werden. Anlageberater sowie Ver-

triebs- und Compliance-Beauftragte sollen bestimmte 

Qualifikationsanforderungen erfüllen und der BaFin ge-

meldet werden. Das in den vergangenen Monaten breit 

diskutierte Kundeninformationsblatt soll für sämtliche Fi-

nanzinstrumente gesetzlich vorgeschrieben werden (sie-

he auch II.2.). Im Rahmen der Diskussion um Ände-

rungsvorschläge zum Wertpapierhandelsgesetz wollen 

wir vor allem Anregungen für eine praktikable Ausgestal-

tung liefern. Extrem weitreichend sind die zur Diskussion 

gestellten Vorschläge für Offene Immobilienfonds im In-

vestmentgesetz. Fonds sollen mit einem zehnprozenti-

gen Bewertungsabschlag versehen werden. Die Rück-

nahme soll nicht mehr börsentäglich möglich sein, son-

dern nur noch innerhalb von bestimmten Rücknahme- 

und Haltefristen erfolgen. Würden diese Vorschläge als 

Gesetz verabschiedet, dürfte das Produkt Offener Immo-

bilienfonds vom Markt verschwinden. Wir wenden uns 

gegen diese weitreichenden Eingriffe in ein seit Jahr-

zehnten etabliertes Produkt. 

2. Produktinformation 

In einem Gesetzentwurf zur Stärkung des Anlegerschut-

zes und Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Kapi-

talmarktes schlägt das Bundesministerium der Finanzen 

(BMF) Informationsblätter über Finanzinstrumente vor. 

Kunden sollen diese erhalten, bevor sie eine Anlagebe-

ratung oder ein Geschäft abschließen. Die Blätter sollen 

die Art des jeweiligen Finanzinstruments, seine Funkti-

onsweise, die damit verbundenen Risiken, die Aussich-

ten für Kapitalrückzahlung und Ertrag sowie alle mit der 

Anlage verbundenen Kosten beinhalten. Zudem sollen 

Bankkunden Finanzinstrumente verschiedener Anbieter 

leichter vergleichen können. 

Die vorgeschlagene gesetzliche Regelung greift dem flä-

chendeckenden Einsatz der von der Kreditwirtschaft 

selbst entwickelten Informationsblätter vor. Die Inhalte 

sind im Wesentlichen vergleichbar, der Gesetzentwurf 

sieht jedoch punktuell engere Anforderungen vor. So ist 

derzeit keine Einschränkung des Anwendungsbereichs 

auf bestimmte Finanzinstrumente geplant. Auch scheint 

die Begrenzung auf höchstens zwei Seiten für struktu-

rierte Finanzinstrumente zu strikt. Zudem muss das Ver-

hältnis zu den weiteren gesetzlich vorgeschriebenen In-

formationsmaterialien wie den Wertpapierprospekten 

klargestellt werden. 

3. EAPS: Ausbreitung des Akzeptanznetzes 

Seit Jahresbeginn ermöglicht die Euro Alliance of Pay-

ment Schemes (EAPS) die Teilnahme einzelnen Händ-

lern sowie Acquirern, die nicht über ein an der EAPS be-

teiligtes Zahlungssystem teilnehmen können oder wollen. 

Dies ist besonders für Acquirer in europäischen Ländern 

attraktiv, in denen kein nationales Debit-Verfahren 

(mehr) existiert und die unabhängig von den globalen 

Zahlungssystemen sein wollen. Auch Karten, die nicht 

mit dem Co-Branding der globalen Zahlungssysteme 

ausgestattet sind, werden innerhalb der EAPS akzeptiert. 

Die EAPS bietet diesen die kostengünstige Abwicklung 

bilateraler Transaktionen am POS und an Geldautoma-
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ten bzw. die Akzeptanz ihrer Karten bei den EAPS-

Partnern in den einzelnen europäischen Ländern. 

Einen weiteren Schritt zur Erweiterung des Akzeptanz-

netzes haben die Consorzio Bancomat, die italienische 

Vereinigung für Kartentransaktionen am Geldautomaten 

und am POS, und der Zentrale Kreditausschuss (ZKA) 

vollbracht: Seit dem 3. Mai 2010 werden die seit Januar 

2010 neu ausgegebenen Debitkarten der Mitgliedsinstitu-

te des Consorzio Bancomat an über 46.000 Geldautoma-

ten in Deutschland ohne Nutzung der globalen Zah-

lungssysteme über das EAPS-Netz akzeptiert. Zwar 

handelt es sich aktuell lediglich um 120.000 italienische 

EAPS-Karten. Doch die Institute des Consorzio Banco-

mat werden je nach Kartenlaufzeit in den kommenden 

Monaten weitere EAPS-Karten herausgeben. Für die 

EAPS hat Italien ein Potenzial von etwa 29 Millionen 

EAPS-Karten. Vorreiter für die Mitglieder des Consorzio 

Bancomat war die Raiffeisen Landesbank Südtirol, die 

seit 2009 auf der Grundlage einer bilateralen Vereinba-

rung EAPS-Transaktionen mit Deutschland abwickelt. 

Auf deutscher Seite werden die Geldautomaten-

Transaktionen über die CardProcess GmbH und die Fi-

nanzinformatik GmbH abgewickelt. Die VÖB-ZVD Bank 

GmbH und die BV Zahlungssysteme GmbH sollen in 

Kürze folgen. Ab Juni 2010 sind weitere Tests geplant für 

den POS-Bereich zwischen electronic cash-

Netzbetreibern auf der deutschen Seite und SIA-SSB, 

der italienischen Kopfstelle. 

4. SEPA Fast als erster europäischer 

Industriestandard veröffentlicht 

Die Standardisierungsinitiative CIR Technical Working 

Group hat den ersten europäischen Industriestandard für 

Kartenzahlungsterminals, SEPA-FAST, veröffentlicht. 

Die Spezifikation Financial Application Specification for 

SCF Compliant EMV Terminals Part 1: Attended POS 

Environment, Version 1.0 (Stand 10. März 2010) ent-

stand in Zusammenarbeit der deutschen Kreditwirtschaft 

mit Experten führender Zahlungssysteme und 

Dienstleister aus dem europäischen Kartengeschäft. Die 

Initiative der bereits im Jahr 2003 gegründeten CIR 

Technical Working Group ist marktgetrieben und zielt auf 

die Harmonisierung von EMV-Implementierungen in Eu-

ropa. SEPA Fast ist die erste zahlungssystemübergrei-

fende Terminalspezifikation, die die terminalspezifischen 

Anforderungen für die Abwicklung von SEPA-

Kartenzahlungen harmonisiert. Der Standard ermöglicht 

sowohl Interoperabilität als auch künftiges One-Stop-

Shopping im europäischen Zulassungsverfahren.  

Für Händler und Acquirer spart das auf Basis von SEPA 

Fast entwickelte Terminal Kosten und eröffnet europa-

weit neue Geschäftsmodelle. Die Kartenterminals müs-

sen nur einmal entwickelt werden und nur einmal den 

Zulassungsprozess durchlaufen. Dennoch sind sie erst-

mals länder- und zahlungssystemübergreifend einsetz-

bar. Die Abwicklung des Zahlungsverkehr wird effizienter 

und Terminals auf Dauer günstiger. Karteninhaber kön-

nen grenzüberschreitende Zahlungen dann genauso ein-

fach und sicher wie heute schon nationale Zahlungen tä-

tigen. SEPA Fast, implementiert auf den künftigen euro-

päischen Terminals, bietet den Karteninhabern ein ein-

heitliches Look-and-Feel. Der Standard ist eine erste 

Antwort auf die geschäftspolitischen und technischen An-

forderungen des European Payment Councils (EPC) im 

Bereich europäischer Standardisierung im Kartenzah-

lungsverkehr (EPC SEPA Cards Standardisation Volu-

me). In einem nächsten Schritt wird die CIR-Initiative die 

Spezifikationen für unbediente Kartenzahlungsterminals 

sowie für Geldautomaten erarbeiten. 

5. Neues Entgeltmodell im Deutschen 

Geldautomaten-System ohne Alternative 

Verbraucherschutzverbände und Kartellamt analysieren 

derzeit kritisch das Entgeltmodell im Deutschen Geldau-

tomaten-System. Auch die Öffentlichkeit ist in der Wahr-

nehmung dieses Themas durch die Medien sensibilisiert. 

Gegenwärtig berechnet das Geldautomaten betreibende 

Institut der Bank des Karteninhabers ein Interbankenent-

gelt. Jene wiederum verlangt vom Karteninhaber gemäß 

des jeweiligen Preis- und Leistungsverzeichnisses ein 

Entgelt für Fremdverfügungen. Steigen die durch Geld-

automaten betreibende Institute veranschlagten Inter-

bankenentgelte, sind die Kartenherausgeber gezwungen, 

ihre Entgelte für Fremdverfügungen gegenüber den Kar-

teninhabern ebenfalls anzuheben. Bei einem zukünfti-

gen, direkten Kundenentgelt des Geldautomaten betrei-

benden Instituts gegenüber den institutsfremden Karten-

inhabern informiert der Geldautomat über das veran-

schlagte Entgelt transparent und diskriminierungsfrei. 

Nach einer Bestätigung erhält der Karteninhaber das 

Bargeld. Der abgehobene Betrag wird zusammen mit 

dem direkten Kundenentgelt vom Konto des Karteninha-
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bers eingezogen. Ein Interbankenentgelt würde im Deut-

schen Geldautomaten-System zusätzlich nicht anfallen. 

In anderen Zahlungssystemen wird das direkte Kunden-

entgelt auch als Surcharging bezeichnet, wenn es zu-

sätzlich zum Interbankenentgelt berechnet wird. 

Für einen gemeinsamen Nenner der Kreditwirtschaft gibt 

es zum direkten Kundenentgelt keine Alternative. Neben 

dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz (BMELV) und parlamentarischen 

Gremien hat sich auch das Bundeskartellamt der Thema-

tik angenommen. Gegenwärtig läuft die Auswertung ei-

ner Institutsbefragung des Bundeskartellamtes, von der 

jedoch noch keine Ergebnisse vorliegen.  

Über die Notwendigkeit einer neuen Regelung sind sich 

alle Seiten einig. Die Einführung des direkten Kunden-

entgeltes voraussichtlich ab 2011 ist alternativlos. Zuletzt 

wurden mit dem Bundeskartellamt die Bedingungen erör-

tert. Dabei ging es insbesondere um die temporäre Fest-

legung einer Betragsobergrenze bei fünf Euro und die 

Einrichtung einer neutralen Instanz für Konflikte zwi-

schen Kartenherausgebern und Geldautomaten betrei-

benden Instituten. Das grundsätzliche Modell des direk-

ten Kundenentgeltes gilt als allgemein akzeptiert, auch 

außerhalb der Kreditwirtschaft. 

III. Bilanzierung 

1. IFRS 9-Überarbeitung: Amortised Cost and 

Impairment 

Der International Accounting Standards Board (IASB) hat 

im November 2009 seine Überlegungen zu einem neuen 

Wertberichtigungsmodell veröffentlicht. Im Standardent-

wurf wird ein Expected Cash Flow-Modell anstelle des 

bisherigen Incurred Loss-Modells vorgeschlagen. Erwar-

tete Kreditausfälle eines finanziellen Vermögenswertes 

werden im Zugangszeitpunkt über die gesamte Laufzeit 

bestimmt. In jeder Berichtsperiode müssen Unternehmen 

die erwarteten Kreditausfälle neu einschätzen und die Ef-

fekte aus den Änderungen der Kreditausfallerwartungen 

sofort erfolgswirksam erfassen. Hierdurch vermischen 

sich die Darstellung des Zinsrisikos und des Kreditrisikos 

in der Gewinn- und Verlustrechnung. Dies verbessert 

unserer Ansicht nach die Darstellung nicht. Der ur-

sprüngliche Effektivzinssatz soll bei Änderung der Ver-

lusterwartungen nicht angepasst werden. Wir haben da-

her in unseren Gremien ein eigenes Modell erarbeitet, 

das den Zinsertrag weiterhin ohne Kreditausfälle dar-

stellt. Das gegenwärtige Modell wird um eine Expected 

Loss-Komponente erweitert, die auf Basis von Kennzah-

len des Baseler Ausschusses ermittelt wird. Im Gegen-

satz zum Expected Loss-Konzept des Baseler Aus-

schusses muss die Ausfallwahrscheinlichkeit jedoch an-

statt auf ein Jahr auf die Laufzeit des Instrumentes er-

rechnet werden. Dieses Modell stellt eine praktische He-

rangehensweise dar, um das Ziel einer früheren Verlust-

erfassung zu erreichen. Auch die Europäische Banken-

vereinigung (EBF) hat diesen Kritikpunkt aufgegriffen 

und ein vergleichbares Modell vorgeschlagen, dass wir 

ebenfalls unterstützen. 

2. Zukunft der Rechnungslegung in Deutschland 

Vertreter der deutschen Wirtschaft und Verbände waren 

am 21. April 2010 im Bundesministerium der Justiz 

(BMJ) zu einem Gespräch über die Zukunft der Rech-

nungslegung eingeladen. Neben der Zukunft der interna-

tionalen und europäischen Rechnungslegung wurde ins-

besondere die aktuelle Situation des Deutschen Rech-

nungslegungs Standards Committee e.V. (DRSC) erör-

tert. Die Finanzierung des DRSC durch Mitgliedsbeiträge 

und freiwillige Zuschüsse sei zunehmend gefährdet. Ge-

genwärtig bestünde eine Finanzierungslücke, die kurz-

fristig geschlossen werden müsste, um das DRSC in sei-

ner jetzigen Form zu erhalten.  

Die Teilnehmer tauschten sich über die Wahrnehmung 

des DRSC aus. Dabei hinterfragten sie seine Funktion 

als Standardsetter kritisch. Die Anwesenden brachten 

mehrheitlich zum Ausdruck, dass der DRSC bisher nur 

unzureichend die Interessen der deutschen Wirtschaft 

insbesondere gegenüber dem International Accounting 

Standards Board (IASB) vertrete. Er sei zudem für An-

wender der IFRS (International Financial Reporting 

Standards) nicht zwingend notwendig. Laut BMJ wäre 

eine denkbare Lösung, die Funktion des DRSC vom 

Standardsetter hin zur Interessenvertretung zu verlagern. 

Wir wollen gemeinsam mit den anderen Banken- und 

Wirtschaftsverbänden gegenüber dem BMJ betonen, 

dass es zunächst Aufgabe des DRSC ist, ein Konzept 

über seine künftige Ausrichtung vorzulegen. Wir werden 

demnächst unsere Mitglieder zur bisherigen Zusammen-

arbeit mit dem DRSC, zu dessen künftiger Ausrichtung 

sowie ihren Erwartungen an einen deutschen Standard-

setter konsultieren.  
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IV. Recht 

1. Beschäftigtendatenschutz 

Das Bundesministerium des Innern (BMI) hat im März 

2010 Eckpunkte für einen Gesetzentwurf zur Regelung 

des Beschäftigtendatenschutzes publiziert. Das Bundes-

kabinett soll den Gesetzentwurf noch vor der Sommer-

pause verabschieden. Das BMI will damit umfassende, 

allgemein gültige Regelungen für den Datenschutz am 

Arbeitsplatz schaffen. Dies betrifft unter anderem die Da-

tenerhebung im Einstellungsverfahren, gesundheitliche 

Untersuchungen, Videoüberwachung sowie die Nutzung 

von Telefon, E-Mail und Internet. Für die kreditwirtschaft-

liche Praxis ist besonders die Frage bedeutend, welche 

datenschutzrechtlichen Vorgaben für die Korruptionsbe-

kämpfung und die Durchsetzung von Compliance-

Anforderungen aufgestellt werden.  

Bisher existiert kein einheitliches Arbeitnehmerdaten-

schutzrecht. Vielmehr haben das Bundesarbeitsgericht 

und das Bundesverfassungsgericht in ihrer Rechtspre-

chung die elementaren Grundsätze für den allgemeinen 

arbeitsrechtlichen Informations- und Datenschutz entwi-

ckelt.  

Zum 1. September 2009 wurde in das Bundesdaten-

schutzgesetz (BDSG) eine generalklauselartige Vor-

schrift zum Beschäftigtendatenschutz aufgenommen. 

Diese legt fest, zu welchen Zwecken und unter welchen 

Voraussetzungen personenbezogene Daten bei Begrün-

dung eines Beschäftigungsverhältnisses oder für dessen 

Durchführung oder Beendigung erhoben, verarbeitet  

oder genutzt werden dürfen. Anschließend haben sich 

die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag darauf ver-

ständigt, den Beschäftigtendatenschutz in einem eigenen 

Kapitel im BDSG gesetzlich zu regeln.  

2. Neue Initiative zum EU-Vertragsrecht 

Die Europäische Kommission nimmt die Arbeit zum Eu-

ropäischen Vertragsrecht wieder auf, nachdem sie ihre 

Anstrengungen zur Schaffung eines Europäischen Zivil-

gesetzbuches in den vergangenen Jahren zurückgefah-

ren hatte. Die neue Justizkommissarin Viviane Reding 

kündigte bei ihrer Anhörung im Europäischen Parlament 

im Januar 2010 an, dass sie bei der Schaffung eines Eu-

ropäischen Vertragsrechts vorankommen wolle, um 

grenzüberschreitende Geschäftsvorgänge zu erleichtern, 

insbesondere im Verhältnis zwischen Unternehmen und 

Verbrauchern. Die Arbeiten am so genannten Gemein-

samen Referenzrahmen sollen im Laufe des Jahres 

2010 mit Hilfe von Experten abgeschlossen werden. Am 

26. April 2010 hat die Europäische Kommission die Ein-

setzung einer 20-köpfigen Expertengruppe beschlossen, 

die die Kommission bei der Ausarbeitung eines Vor-

schlags für einen gemeinsamen Referenzrahmen für das 

europäische Vertragsrecht, und zwar sowohl für das 

Verbraucher- als auch für das Handelsvertragsrecht, un-

terstützen soll. 

Wir halten EU-Regelungen auf dem Gebiet des Vertrags-

rechts für nicht erforderlich, da sich aus dem Nebenein-

ander der unterschiedlichen Vertragsrechte keine Prob-

leme ergeben. Bereits jetzt sind wesentliche Teile des 

Vertragsrechts Gegenstand umfassender Gemein-

schaftsregelungen.  

V. Kapitalmarkt 

1. AIFM-Richtlinie 

Die Richtlinie über Manager Alternativer Investmentfonds 

(AIFM) hat die nächsten Hürden genommen. Am 17. Mai 

2010 hat der Wirtschafts- und Währungsausschuss des 

Europäischen Parlaments eine Verhandlungsposition 

abgestimmt. Stark umstritten war bis zuletzt die Behand-

lung von Fonds, die ihren Sitz außerhalb der EU haben. 

Nach dem Willen der Abgeordneten sollen solche Fonds, 

sofern ihre Manager sich den EU-Regeln unterwerfen, 

einen „Europäischen Pass“ erhalten und dann gemein-

schaftsweit vertrieben werden können. Die Aufsicht ob-

liegt in diesem Fall der zuständigen Behörde im Staat 

des Fondssitzes.  

Am 18. Mai 2010 haben die Finanzminister der Mitglied-

staaten der EU-Ratspräsidentschaft ein grundsätzliches 

Mandat für die nun folgenden Dreiparteienverhandlungen 

mit dem Europäischen Parlament und der Kommission 

erteilt. Der Europäische Rat will, dass Drittstaatenfonds 

wie bisher schon von den nationalen Aufsichtsbehörden 

zugelassen werden und dabei je nach Fonds differen-

zierte Mindestanforderungen erfüllen sollen, wie das 

Vorhalten von Mindestkapital und dem Nachweis eines 

geeigneten Risikomanagements. Die Dreiparteienver-

handlungen sollen nun zügig erfolgen. Angestrebt wird 

eine Einigung bis Juli 2010.  
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2. OGAW-Richtlinie 

Am 17. November 2009 ist die Investmentfonds-

Richtlinie (Organismen für Gemeinsame Anlagen in 

Wertpapieren – OGAW) in ihrer aktuellen Form (OGAW 

IV) im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 

worden. Im Nachgang zu dieser Richtlinie erarbeitet die 

Europäische Kommission seit Jahresbeginn im Rahmen 

des Europäischen Wertpapierausschusses die Durchfüh-

rungsmaßnahmen. Die insgesamt vier Durchführungs-

richtlinien gehen auf Empfehlungen des Ausschusses 

der Europäischen Wertpapierregulierungsbehörden 

(CESR) zurück. Sie beinhalten technische Ausführungs-

bestimmungen zu Themen wie dem Verschmelzen von 

Fonds, Master-Feeder-Strukturen, organisatorischen An-

forderungen an Fonds und Wohlverhaltensregeln, Form 

und Inhalt des Notifizierungsschreibens und der OGAW-

Bescheinigung sowie den Schlüsselinformationen für In-

vestoren. Nachdem es sich nicht um politische Entschei-

dungen handelt, haben der Europäische Rat und das 

Parlament ihre zügige Zustimmung signalisiert. Die Ver-

ordnungen sollen bis Ende Juni 2010 verabschiedet sein. 

In ihrem Arbeitsprogramm für 2010 hat die Europäische 

Kommission bereits den nächsten Überarbeitungsschritt 

für Anfang 2011 angekündigt (OGAW V). Dieser soll sich 

schwerpunktmäßig mit den Vorschriften für Depotbanken 

befassen und ist Folge des Betrugsfalls um den US-

Finanzmakler Bernard Madoff. Zusätzlich besteht An-

passungsbedarf, da sich die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen für Depotbanken durch die AIFM-Richtlinie ver-

ändern. 

3. Leerverkaufsregelungen der BaFin 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-

Fin) hat infolge der aktuellen Marktturbulenzen in kurzer 

Zeit verschiedene Regelungen zu Leerverkäufen getrof-

fen. Im März 2010 hat sie ein Transparenzregime für 

Netto-Leerverkaufspositionen in bestimmten Aktien der 

Finanzbranche erlassen. Die Regelung orientiert sich an 

dem kurz zuvor veröffentlichten Vorschlag des Aus-

schusses der europäischen Wertpapieraufsichtsbehör-

den (CESR). Vorgesehen ist eine zweistufige Offenle-

gung von Netto-Leerverkaufspositionen: Ab einer 

Schwelle von 0,1 Prozent der emittierten Aktien einer 

Gesellschaft soll die Netto-Leerverkaufsposition der Ba-

Fin gemeldet werden. Ab einer Schwelle von 0,5 Prozent 

ist die Position zusätzlich zu veröffentlichen. Dies kann 

anonymisiert erfolgen. Die Veröffentlichung, insbesonde-

re in nicht anonymisierter Form, sehen wir kritisch. 

Schwierigkeiten können auch bei der Berücksichtigung 

von Derivaten auf Baskets oder Indizes im Rahmen der 

Berechnung auftreten, zumal fraglich erscheint, ob da-

durch überhaupt nennenswerte Netto-Leerverkaufs-

positionen erreicht werden.  

Im Mai 2010 hat die BaFin ungedeckte Leerverkäufe in 

einigen Aktien der Finanzbranche verboten. Außerdem 

hat sie ungedeckte Leerverkäufe in Schuldtiteln von Eu-

roländern untersagt. Ebenfalls unzulässig sind seither 

ungedeckte Credit Default Swaps auf Staatsanleihen der 

Eurozone. Wir unterstützen diese Maßnahmen zum 

Schutz der europäischen Staatsanleihen und dem Ziel 

der Wiederherstellung der Finanzmarktstabilität. 

4. MiFID-Review 

Einzelne Bestimmungen der Richtlinie über Märkte für 

Finanzinstrumente (MiFID) werden, wie in ihrem Artikel 

65 vorgesehen, derzeit überprüft. Die Europäische Kom-

mission hat das Committee of European Securities Re-

gulators (CESR) beauftragt, Änderungsempfehlungen zu 

erarbeiten. CESR konsultiert derzeit seine möglichen 

Empfehlungen. Diskutiert werden dabei die Bereiche Ak-

tienmärkte, Meldewesen sowie Anlegerschutz und Inter-

mediäre.  

In der Diskussion zeichnen sich drei Schwertpunkte ab:  

Erstens will CESR die Zeitspanne für eine Veröffentli-

chung von außerbörslichen Geschäften (Post trade-

Transparenz) deutlich verkürzen. Die bisherige Dreiminu-

tenfrist soll zu Gunsten einer Meldung in Echtzeit, also 

spätestens innerhalb einer Minute, aufgegeben werden. 

Wir kritisieren, dass CESR nicht darlegt, warum die bis-

herige Regelung den Bedürfnissen des Marktes und der 

Aufsichtsbehörden nicht genügt. Zweitens fordert die 

große Mehrheit der in CESR vertretenen Aufsichtsbe-

hörden eine Pflicht zur Sprachaufzeichnung von telefo-

nisch erteilten Orders. Lediglich die deutschen und öster-

reichischen Vertreter haben sich gegen eine solche 

Pflicht ausgesprochen. Wir bemühen uns, den fehlenden 

Nutzen und die hohen Kosten einer solchen Verpflich-

tung sowie die Nichtberücksichtigung des Kundenver-

trauens deutlich zu machen. Drittens wird die Einführung 

einer pan-europäischen Identifikations-Nummer im Rah-

men des Meldewesens diskutiert. Dies ist nicht praktika-
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bel. Wir sind der Auffassung, dass die Identifizierung der 

zu meldenden Geschäfte nur auf Kunden- oder Instituts-

ebene erfolgen kann.  

In den verschiedenen Konsultationspapieren werden 

noch weitere Themen zur Diskussion gestellt. Unter an-

derem geht es um Mikrostrukturen an europäischen Ak-

tienmärkten (etwa High Frequency Trading und so ge-

nannten Dark Pools), die Qualität der Ausführungsdaten 

sowie die Ausweitung der Transparenzvorgaben auf Un-

ternehmensanleihen, bestimmte strukturierte Finanzpro-

dukte, Credit Default Swaps und bestimmte Derivate. 

VI. Tarif und Vergütung 

1. Tarifverhandlungen 2010 

Die ersten beiden Tarifrunden der diesjährigen Tarifver-

handlungen haben am 19. April 2010 und am 17. Mai 

2010 stattgefunden. Nach der zweiten Verhandlungsrun-

de wurden die Gespräche ohne Ergebnis auf den 9. Juni 

2010 vertagt. Trotz intensiver und konstruktiver Gesprä-

che zu allen Themen gab es noch keine Annäherung. In 

der zweiten Runde hatten Arbeitgeber und Gewerkschaf-

ten detailliert über die komplexen Themen Gesundheits-

schutz und Rationalisierungsschutz gesprochen. Die Po-

sitionen liegen aber unverändert weit auseinander. Die 

Tarifverhandlungen finden, wie in den vergangenen Jah-

ren, in einer Verhandlungsgemeinschaft mit dem Arbeit-

geberverband des privaten Bankgewerbes statt. Auf Ge-

werkschaftsseite verhandeln die Gewerkschaften ver.di, 

der Deutsche Bankangestellten-Verband (DBV) und die 

Gewerkschaft DHV – Die Berufsgewerkschaft. 

2. Regulierung von Vergütungssystemen 

Die Bundesregierung hat Anfang des Jahres den Entwurf 

eines Gesetzes über die aufsichtsrechtlichen Anforde-

rungen an die Vergütungssysteme von Instituten und 

Versicherungsunternehmen vorgelegt. Am 9. Juni 2010 

findet im Finanzausschuss eine öffentliche Anhörung zu 

dem Gesetzentwurf statt, in der unsere Positionen durch 

den Zentralen Kreditausschuss (ZKA) vorgebracht wer-

den. Der Gesetzentwurf ist der letzte Schritt eines drei-

stufigen Maßnahmenpakets der Bundesregierung. Dem 

waren eine Selbstverpflichtung acht großer deutscher 

Banken und der drei größten Versicherungsunternehmen 

sowie ein BaFin-Rundschreiben vom 21. Dezember 2009 

vorausgegangen. Mit dem Entwurf erhalten die Prinzi-

pien und Standards des Financial Stability Board (FSB) 

für den Banken- und Versicherungsbereich eine gesetzli-

che Grundlage. Der Entwurf ergänzt die gesetzlichen An-

forderungen an das Risikomanagement um Anforderun-

gen an angemessene, transparente und nachhaltige Ver-

gütungssysteme. Die näheren Einzelheiten, insbesonde-

re zur Ausgestaltung, Überwachung und Weiterentwick-

lung der Vergütungssysteme sowie zur Offenlegung, re-

gelt eine nachfolgende Rechtsverordnung. Die BaFin 

wird befugt, im Falle einer drohenden oder tatsächlichen 

Unterschreitung bestimmter aufsichtsrechtlicher Anforde-

rungen die Auszahlung variabler Vergütungsbestandteile 

zu untersagen oder zu beschränken. Zusammen mit den 

anderen kreditwirtschaftlichen Verbänden setzen wir uns 

dafür ein, dass in Deutschland eine strikte Umsetzung 

der internationalen Anforderungen erfolgt und insbeson-

dere die Eingriffsbefugnisse der BaFin entsprechend den 

internationalen Vorgaben beschränkt werden. 

VII. Fördermittel 

1. Einrichtung des europäischen 

Mikrofinanzierungsinstruments PROGRESS 

Am 7. April 2010 ist im Amtsblatt der Europäischen Uni-

on der Beschluss über die Einrichtung eines europäi-

schen PROGRESS-Mikrofinanzierungsinstrumentes für 

Beschäftigung und soziale Eingliederung veröffentlicht 

worden. Das Instrument soll den Zugang zu Mikrofinan-

zierung verbessern. Natürliche Personen, die von Ar-

beitslosigkeit betroffen oder bedroht sind und sich eine 

eigene Existenz aufbauen wollen, sowie Kleinstunter-

nehmen zählen zu den potenziellen Begünstigten. Mit 

dieser Initiative wollen die Europäische Kommission und 

die EIB-Gruppe (Europäische Investitionsbank und Eu-

ropäischer Investitionsfonds) die Auswirkungen der Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise auf die genannte Zielgruppe 

abmildern. Zunächst wird die EIB-Gruppe ein Mikrokre-

dit-Bürgschaftsinstrument einsetzen; andere Finanzin-

strumente wie Kredite, Risikoteilungs- und Eigenkapital-

instrumente werden ab Herbst 2010 verfügbar sein. Die 

Produkte werden über Finanzintermediäre wie öffentliche 

oder private Mikrofinanzierer, Mikrofinanzinstitute, Mikro-

banken, Investmentfonds, lokal agierende Sparkassen, 

Förderbanken und Genossenschaftsbanken angeboten, 



VÖB-AKTUELL   Juni 2010 

10 

die im Vorfeld ein Abkommen mit der EIB-Gruppe ge-

schlossen haben. Das PROGRESS-Mikrofinanzierungs-

instrument umfasst 100 Millionen Euro EU-Mittel für den 

Zeitraum von 2010 bis 2014. Insgesamt wollen die EIB 

und andere Investoren weitere 500 Millionen Euro zur 

Verfügung stellen. Angesichts der Zielsetzung des 

PROGRESS-Förderprogramms halten wir die geplanten 

Mittel jedoch für zu gering. 

VIII. Immobilien 

1. Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von 

Gebäuden 

Nach Zustimmung des Europäischen Rates und des zu-

ständigen Energieausschusses hat am 18. Mai 2010 

auch das Europäische Parlament die Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden verabschiedet. 

Die Richtlinie tritt am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung 

in Kraft. Innerhalb der nächsten zweieinhalb Jahre müs-

sen die EU-Mitgliedstaaten die Richtlinie in nationales 

Recht umsetzen. Die Richtlinie soll dazu beitragen, den 

Energieverbrauch in der EU um 20 Prozent zu senken. 

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass ab 2020 alle 

Neubauten Niedrigstenergiegebäude sind. Der öffentli-

chen Hand fällt dabei eine Vorreiterrolle zu. Für den Um-

bau von Bestandsgebäuden zu Niedrigstenergiegebäu-

den müssen die Staaten Strategien festlegen, wie sie 

durch Anreize die Zahl der Niedrigstenergiegebäude er-

höhen können. Die Anforderungen an die Gesamtener-

gieeffizienz von Gebäuden sollen die Mitgliedstaaten 

nach kostenoptimalen Gesichtspunkten individuell festle-

gen. Die Europäische Kommission wird bis Mitte 2011 

eine Vergleichsmethode zur Berechnung kostenoptima-

ler Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz 

ermitteln. Der tatsächliche Gebäudeenergiebedarf soll 

durch Energieausweise dokumentiert werden. Wir gehen 

davon aus, dass die neuen Anforderungen die Werthal-

tigkeit von Immobiliarsicherheiten beeinflussen werden. 

Aktuell untersuchen wir Auswirkungen auf die Werter-

mittlung zu kreditwirtschaftlichen Zwecken. 

2. VÖB und VÖB-Service auf EXPO REAL 

Auch 2010 werden wir gemeinsam mit unserer Tochter-

gesellschaft VÖB-Service GmbH unsere Kompetenzen 

rund um die Themen Immobilienbewertung und Immobi-

lienfinanzierung als Aussteller auf der EXPO REAL prä-

sentieren. Die Messe findet vom 4. bis 6. Oktober 2010 

in München statt. 

IX. Termine 

Der 16. VÖB-Service-Dienstleistungskongress findet in 

diesem Jahr am 27. und 28. September 2010 bei der 

KfW-Bankengruppe in Frankfurt am Main statt. Für Fach- 

und Führungskräfte aus öffentlichen Banken und ande-

ren Finanzdienstleistern werden in sechs Vortragsreihen 

aktuelle Entwicklungen in den Themengebieten Banken-

aufsicht/Risiko- management, Meldewesen, Rech-

nungswesen, Immobilienbewertung, Zukunftsorientierte 

Bank-IT und Geschäftsprozesse sowie Bildung und Per-

sonal vorgestellt. Weiterhin findet im Rahmen der Veran-

staltung ein Anwendertreffen der Kunden des Produktes 

ORC – Operational Risk Center statt. Interessierte finden 

detaillierte Informationen zu den Vortragsthemen und 

den Programmablauf sowie eine Online-

Anmeldemöglichkeit im Internet unter www.voeb-

service.de.  

 

 

VÖB-Fachtagung: Geldwäschebekämpfung und Finanz-

sanktionen 

7. Juni 2010 in Berlin 

 

VÖB-Fachtagung: Betrugsprävention und Wirtschafts-

kriminalität 

8. Juni 2010 in Berlin 

 

VÖB-Fachtagung: MaComp – Mindestanforderungen an 

Compliance 

10. Juni 2010 in Berlin 

 

Einzelhandelsobjekte sicher bewerten – Insiderwissen, 

Trends und Faktoren für die Beurteilung 

11. Juni 2010 in Bonn 

 

Pfandbriefgeschäft – Grundlagen 

11. Juni 2010 in Bonn 

 

Die Abwicklung von Geld- und Devisenhandelsgeschäf-

ten in der Praxis 

14. bis 15. Juni 2010 in Bonn 
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Im Spannungsfeld zwischen Bauträger, Vertrieb, Erwer-

ber und Finanzierer – Wie Sie Bauträgermaßnahmen 

prüfen und Risiken minimieren 

14. bis 15. Juni 2010 in Bonn 

 

Erfolgreich sanieren im insolvenznahen Umfeld! Bilanz-

recht, Insolvenzrecht, Bankenhaftung und Sanierungs-

management 

14. bis 15. Juni 2010 in Bonn 

 

Hotelimmobilien sicher bewerten – Marktkenntnisse und 

Grundlagen für mehr Effizienz und weniger Risiko 

15. Juni 2010 in Bonn  

 

Was muss ein perfekter OTC-Rahmenvertrag regeln? 

Die Finanzkrise dauert an, die Rezession schwächt die 

Vertragspartner 

15. Juni 2010 in Bonn  

 

Logistikimmobilien sicher bewerten: Relevante Faktoren 

für die Beleihungswertermittlung 

16. Juni 2010 in Berlin 

 

BWA-Analyse: Kreditnehmern zeitnah auf den Zahn ge-

fühlt – So analysieren Sie die Betriebswirtschaftlichen 

Auswertungen (BWA) der DATEV e.G. 

16. bis 17. Juni 2010 in Bonn 

 

Schiffsfinanzierung – Kreditrisikomanagement in zykli-

schen Märkten 

17. Juni 2010 in Bonn  

 

Immobiliengutachten aus dem Ausland verstehen – Ba-

sis, Qualität, Fehler und praktische Beispiele für eine ef-

fektive Beurteilung 

18. Juni 2010 in Bonn  

 

 

 

Der Einstieg in die Immobilienfinanzierung – Grundlagen 

für die Beratung und Bearbeitung von Immobilienenga-

gements 

21. bis 22. Juni 2010 in Bonn 

 

Was Sie bei der Besteuerung von Immobilien beachten 

müssen – Steuerrecht und Gestaltungsmöglichkeiten bei 

Erwerb, wirtschaftlicher Nutzung und Übertragung 

21. Juni 2010 in Bonn  

 

Wertgutachten auf den Zahn gefühlt – Wie Sie mit der 

richtigen Methode und praktischen Faustformeln Gutach-

ten überprüfen 

23. Juni 2010 in Berlin 

 

Der Blick hinter die Fassade – Bautechnische Grundla-

gen für die genaue Wertermittlung 

24. bis 25. Juni 2010 in Bonn�
 

�

 

Sie wollen diesen Newsletter abonnieren? 
Hinweise und Anregungen nehmen wir gern per Email 

unter presse@voeb.de entgegen. Alle VÖB-Newsletter 

können Sie online abonnieren unter: 

www.voeb.de/de/newsletter/abo_service_newsletter.html 

Weitere Newsletter des VÖB 
VÖB-Aktienmarkt-Prognose  

VÖB-Finanzmarkt  

VÖB-Mittelstand 

VÖB-Zahlungsverkehr 
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